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1 Ausgangslage 

Das Projektgebiet befindet sich auf einer Seehöhe von rund 790 m und liegt damit in der tiefmontanen 

Stufe des Wuchsgebiets 3.2 Östliche Zwischenalpen Südteil. 

Der Oberwasserkanal der Pöls befindet sich westlich angrenzend an das Vorhabensgebiet und ist von 
diesem durch einen (Schotter-) Weg getrennt. 

Das Projektgebiet befindet sich im Geltungsbereich der Alpenkonvention. Nördwestlich liegt in rund 
850m Entfernung das Europaschutzgebiet Nr. 25 „Pölshof bei Pöls“ (AT2223000). Das Vorhaben 

befindet sich im Lebensraumkorridor Nr. 36 Pöls. Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme von 

Flächen mit ökologischer Korridorfunktion (Lebensraumkorridore) unzulässig. Ausnahmen sind 

bei Aufrechterhaltung der Funktionalität durch Ausgleichsmaßnahmen zulässig (LGBl. 49/2010 

idgF §6). 

Die betroffene Fläche ist nicht als Vorrangzone laut der 52. Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 1. Juni 2023 (Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie 
– Solarenergie) ausgewiesen.  

Gemäß Sapro-Verordnung Steiermark (LGBl. 49/2010 idgF) sind in § 5 Ausschlusszonen genannt. Bei 
den ggst. Flächen handelt es sich nicht um als Ausschlusszonen definierte Moore, Sümpfe und 
Quellfluren, Halbtrockenrasen und Trockenrasen sowie eiszeitlich entstandene Seen und Weiher 
einschließlich deren Umkreis bis zu 10m breiten landeinwärts gemessenen Geländestreifen. Um nicht 
in den Bereich einer Ausschlusszone zu gelangen müssen die Abstände von 10m ab 

Böschungsoberkante zum Oberwasserkanal im Zuge der Detailplanung eingehalten werden. Auch 
die anderen Kriterien bezüglich Ausschlusszonen treffen für diesen Bereich nicht zu. 

Zu beachten gilt weiters §6 Vorgaben für die örtliche Raumplanung (LGBl. 49/2010 idgF):  

„(1) Die Festlegung von Eignungszonen im örtlichen Entwicklungskonzept und die Ausweisung von 
Sondernutzungen im Freiland zur Errichtung von Energieerzeugungsanlagen aus Solarenergie mit einer 
Flächeninanspruchnahme von mehr als 10 ha, ausgenommen für Agri-Photovoltaikanlagen, ist 
unzulässig.“ 
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Abbildung 1: Übersicht geplante Lage der PV-Anlage Heinzel Pöls (Datengrundlage: GIS Steiermark, 
Zugriff Dezember 2024) 

 

Abbildung 2: Übersicht geplante Lage der PV-Anlage Heinzel Pöls (Foto: Kofler Umweltmanagement 
ZT GmbH 2024) 
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2 Vegetation 

2.1 Biotope Bestand 

Der Untersuchungsraum umfasst eine Fläche von rund 16,5 ha. 

Der überwiegende Teil der untersuchten Biotopflächen mit rd. 86% entfällt auf den BT „Neophytenflur/ 
Schlagflur“, weitere rd. 2% sind Neophytenflur entlang des Bahndammes. Rd. 8,2% entfallen auf den 
Oberwasserkanal der Pöls mit seinem lückigen, ebenfalls neophytendominierten Ufergehölzstreifen. Die 
restlichen knapp 6% sind Infrastrukturflächen (Bahnstrecke sowie unbefestigte Wege). 

Es handelt sich ausschließlich um als geringwertig eingestufte Flächen. 

 

Abbildung 3: Übersicht der Biotoptypen im Bereich der geplanten Lage der PV-Anlage (Bearbeitung: 
Kofler Umweltmanagement ZT GmbH 2024) 

2.2 Vom Vorhaben betroffene Biotoptypen 

BT Neophytenflur und Schlagflur 

Der Großteil des UR und damit die projektrelevante Fläche ist eine von Neophyten dominierte ehemalige 
Waldfläche. Dazwischen bestehen auch Bereiche, die von Reitgras bzw. Brennesseln dominiert 
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werden, bereichsweise kommen sukzessionsbedingt Gehölze auf - Fichten und diverse Laubhölzer wie 
Bergahorn, Birke und Esche sowie Sträucher (u.a. Schwarzer Holunder, Himbeere, Hasel, Brombeere). 

 

Abbildung 4: Neophytenflur bzw. Neophytenflur/ Schlagflur im Untersuchungsraum (Foto: Kofler 
Umweltmanagement ZT GmbH 2024) 

BT Ufergehölz auf anthropogen veränderten Standorten 

Ufergehölze sind entlang des Oberwasserkanals nur spärlich ausgebildet, in der Krautschicht 
dominieren Neophyten. 

Weitere, vom Projekt nicht betroffene Biotoptypen: 

BT 1.3.2.2.5 Begradigter Gebirgsbach  

Im UR handelt es sich um den Oberwasserkanal der Pöls. 

 

Abbildung 5: Oberwasserkanal der Pöls (Foto: Kofler Umweltmanagement ZT GmbH 2024) 
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3 Zusammenfassung 

Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 01.06.2023 die Verordnung, mit der ein 
Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie erlassen wird, 
beschlossen. Die Verordnung wurde am 06.06.2023 im Landesgesetzblatt Nr. 52/2023 kundgemacht 
und ist mit 07.06.2023 in Kraft getreten. 

Es sind keine Ausschlusszonen gemäß §5 der Verordnung durch das Vorhaben betroffen. 
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1 Einleitung 

Die Pezold GmbH plant im Bereich Reifenstein bei Pöls eine PV Anlage zu errichten. In diesem Bereich befindet 

sich ein Lebensraumkorridor für großräumig lebende und weit wandernde Säugetiere. Die Pezold GmbH hat DI 

Horst Leitner, Büro für Wildökologie und Forstwirtschaft beauftragt, die Funktionalität des Lebensraumkorridors 

bei Projektumsetzung zu prüfen und je nach Notwendigkeit mögliche Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen die 

Funktionalität des Korridors aufrecht erhalten werden kann. 

 

2 Verwendete Unterlagen 

▪ Plangrundlagen der PV-Anlage von DI Sackl 

▪ Fotos von DI Sackl und Fotos vom Ortsaugenschein am 12.5.2023 

 

3 Befund 

3.1 Vorhaben 

In einem ersten Entwurf sollte die Errichtung einer PV-Anlage im Bereich Reifenstein auf den Parzellen 236/2, 

236/4, 240/1 und Teilen der Parzelle 237/1 der KG Pöls (65022) mit einem Gesamtflächenausmaß von 14,29 

Hektar erfolgen.  

 

3.2 Lebensraumkorridore 

Die geplante PV-Anlage Reifenstein liegt im Bereich eines überregionalen Wildtierkorridors bzw. Lebensraum-

korridores der in verschiedenen Studien beschrieben wird (WIESER ET AL. 2011; LEITNER ET AL. 2013, 2018). VÖLK ET 

AL. (2001) stellen großräumige Korridore für Österreich dar, wonach der überregionale Korridor bei Pöls im Ein-

flussbereich des Nord-Süd-Korridors der Karawanken und des Koralmkorridors sowie nördlich der Alpen des 

Machlandkorridors und des Hauptkorridors Nördliche Kalkalpen-Tschechien liegt. Durch den Lebensraumkorri-

dor werden die Niederen Tauern im Norden mit den See- und Gurktaler Alpen bzw. der Stubalpe im Süden ver-

bunden. Eine generalisierte flächige Darstellung des Korridors bei Pöls findet sich im Steiermarkatlas1 und eine 

lineare Darstellung2 der Hauptbewegungsachse für Großsäuger auf der Homepage www.lebensraumvernet-

zung.at.  

Die Breite des Lebensraumkorridors im Steiermarkatlas, der integraler Bestandteil des Waldentwicklungsplanes 

ist, beträgt rund 2,1 Kilometer und umfasst Waldrandbereiche, Waldinseln, Sonderkulturen und landwirtschaft-

liche Flächen (siehe Abbildung 3-1 bis Abbildung 3-3). Innerhalb des Korridors werden Flächen mit hohem und 

 

 

 

 

1 Steiermarkatlas: https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Forstwirtschaft%20-%20Landwirt-
schaft/Wild%20und%20Jagd 
2 www.lebensraumvernetzung.at 

http://www.lebensraumvernetzung.at/
http://www.lebensraumvernetzung.at/
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sehr hohem Schutzbedarf unterschieden, wobei die geplante PV-Anlage auf Bereiche mit sehr hohem Schutzbe-

darf zu liegen kommt. 

Seit der Ausweisung des Korridors im Flächenwidmungsplan im Jahr 2015 hat sich dieser aufgrund der Vergrö-

ßerung des Industriegebietes im Nordwesten um ca. 500 Meter verengt, sodass der Korridor an seiner engsten 

Stelle aus der Sicht des Wildes 1,6 Kilometer Breite aufweist. Von diesen 1,6 Kilometer ist rund die Hälfte Wald 

bzw. Sonderkulturen (Holz-Schnellwuchsbetrieb und Christbaumkultur). Die Christbaumproduktion findet hinter 

einem für Schalenwild nicht passierbarem Zaun statt, damit die Bäume vor Wildverbiss oder Schäle geschützt 

sind. Die Zaunflächen verringern die Durchlässigkeit des Korridors weiter, sodass rund 0,8 Kilometer im Osten 

und 0,15 Kilometer im Westen für Wild passierbar bleiben. Von den 0,8 passierbaren Kilometern liegen rund 200 

Meter im Wald. Rund 600 Meter verlaufen auf Freiflächen (Wiesen und Äcker). Die 0,15 Kilometer im Westen 

betreffen im Wesentlichen die Sonderkultur Schnellwuchsbetrieb. 

Die Länge des Korridorteiles mit hohem Schutzbedarf beträgt rund 1,2 Kilometer. Dabei verlaufen rund 150 m 

nördlich der Fohnsdorfer Straße über freies Feld. Der überwiegende Teil des Korridors verläuft somit im Wald 

bzw. in Waldähnlichen Strukturen. Im aktuell für Wild nutzbaren Teil des Korridors mit hohem Schutzbedarf be-

trägt der Flächenanteil von Wald bzw. waldähnlicher Bestockung knapp über 50 Prozent von insgesamt rund 245 

Hektar.  

Geschnitten wir der Korridor durch den Oberwasserkanal der Energie Steiermark. Lediglich im Bereich A der ge-

planten PV-Anlage verläuft er unterirdisch. Weiters wird er durch die Fohnsdorfer-, die Reifensteiner- und die 

Teichangerl Straße sowie die Eisenbahnzugleisung zum Werk der Papierholz Austria GmbH geschnitten. Der Pöls-

bach quert den Korridor ebenfalls. Diese linearen Strukturen können Wildwechsel zwar mindern aber nicht gänz-

lich verhindern. 

 

 

Abbildung 3-1: Überblick über die Lebensraumkorridore über das Mur- und das Pölstal 
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Abbildung 3-2: Korridordetail Pölstal 

 

Abbildung 3-3: Detailansicht geplante PV-Anlage 



Wildökologisches Gutachten  PV-Anlage Reifenstein 

Seite 6 von 10 
 

 

 

4 Gutachten 

Geplant ist die Errichtung einer PV-Anlage auf den Parzellen 236/2, 236/4, 240/1 und Teilen der Par-

zelle 237/1 der KG Pöls mit einer Gesamtflächenausmaß von vorerst 14,29 Hektar. Die Fläche liegt auf 

einem überregionalen Lebensraumkorridor und gem. Steiermarkatlas in einem Bereich sehr hohen 

Schutzbedarfs.  

Lebensraumkorridore dienen der Vernetzung von Lebensräumen. Sie stellen Grünverbindungen durch 

vom Menschen beeinflusste Gebieten dar. Der Zusammenhang von Lebensräumen ist für die biologi-

sche Vielfalt und für das Überleben von Arten essenziell. 

Die Berücksichtigung von Lebensraumkorridoren wird in zahlreichen Fachartikeln und Richtlinien ge-

fordert (FFH-RICHTLINIE 1992; HOLZGANG & MOLLET 2000; GRILLMAYER ET AL. 2002; PROSCHEK 2005; MAUER-

HOFER 2006; VÖLK & REISS-ENZ 2006; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2011; LEITNER & ENGELBERGER 2013; BML-

FUW - BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT 2014; LEISSING 

ET AL. 2021). 

Die Mindestbreite für überregionale Lebensraumkorridore beträgt 800 Meter (VÖLK & REISS-ENZ 2006; 

ÖSTERREICHISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT STRAßE - SCHIENE - VERKEHR 2007; OBERÖSTERREICHISCHE UMWELT-

ANWALTSCHAFT 2012, 2012; FREY-ROOS 2017; FREY-ROOS ET AL. 2021). Der Leitfaden zur Bewertung der 

wildökologischen Durchlässigkeit von Lebensraumkorridoren für wildlebende Säugetiere ab Hasen-

größe legt ebenfalls eine Mindestbreite von 800m fest (LEITNER 2022). Mit der Errichtung der PV-Anlage 

und unter Berücksichtigung der derzeit gezäunten Christbaumkulturen und dem sich in den letzten 

Jahren weiter verengenden Lebensraumkorridor würde sich der für großräumig lebende Wildarten 

verbleibende Korridor östlich der PV-Anlage auf rund 770m und westlich der Anlage auf 130m veren-

gen (Abbildung 4-1). In Summe wären dies noch mehr als die in den oa. geforderte Mindestbreite von 

800m, allerdings auf zwei Passagen verteilt. Im vorliegenden Fall ist der hohe Anteil an landwirtschaft-

lichen Kulturen zu berücksichtigen, entlang dessen, im Vergleich zu deckungsreichen Waldgebieten, 

Migration in geringerem Maße stattfindet. Insofern ist bei der geplanten Errichtung der PV-Anlage eine 

auf die Funktionalität des Korridors mindernde Wirkung auszugehen.  

Der funktionalitätsmindernden Wirkung kann jedoch damit begegnet werden, dass der östliche Teil A 

der PV-Anlage nicht errichtet wird und gleichzeitig der Zaun der davon südlich gelegenen Christbaum-

kultur entfernt wird. Somit wird ein durchgehender Waldkorridor von rund 170m erhalten, bzw. teil-

weise wiederhergestellt. Die Flächengröße der PV-Anlage würde sich solchermaßen auf 12,44ha redu-

zieren. Die östliche Passage des Lebensraumkorridors würde somit auf seiner ganzen Länge die gefor-

derten 800m aufweisen. 

Barrieremindernd würde sich eine zaunfreie Errichtung der PV-Anlage auswirken, sodass weniger sen-

siblen Arte die Migration durch die PV-Anlage ebenfalls ermöglicht wird. Zwar müssen lt. Gewerbeord-

nung von 1994 Gewerbebetriebe eingezäunt werden, für PV-Anlagen konnte jedoch z. B. in St. Anna 

am Aigen in der Südoststeiermark im Naturschutzverfahren schon eine Ausnahme von dieser Vor-

schrift erwirkt werden (mündl. Mitt. R. Kettler, 19.6.2023). 
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Abbildung 4-1: Korridorbreiten 
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5 Zusammenfassung 

Die geplante PV-Anlage Reifenstein liegt auf einem überregional bedeutsamen Lebensraumkorridor. Wenn die 

Errichtung der PV-Anlage insofern angepasst wird, dass eine Teilfläche (A) von rund 90m Breite und einem Flä-

chenausmaß von rund 1,85ha nicht mit PV-Anlagen bebaut wird, also Wald- oder waldähnliche Strukturen ver-

bleiben und gleichzeitig der daran südlich anschließende Zaun einer Christbaumkultur entfernt wird sowie die 

verbleibende PV-Anlage auf einer Fläche von ca. 12,44ha nicht gezäunt wird, ist nicht von negativen Auswirkun-

gen durch das Projekt auf die Funktionalität des Lebensraumkorridors für großräumig lebende Wildtiere auszu-

gehen.  
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Dokter David

Von: Walcher Franz <franz.walcher@stmk.gv.at>
Gesendet: Mittwoch, 25. Februar 2026 11:38
An: Göschl Lukas
Betreff: AW: PÖLS | PVA Zellstoff - Lebensraumkorridor

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrter Herr Göschl! 

 

Wir (Frau Orda-Dejtzer, BSc, MA und Mag. Walcher) haben diese Woche einen Ortsaugenschein bei den von ihnen 

genannten Grundstücken gemacht. Aus naturschutzfachlicher Sicht kann festgestellt werden, dass sich die Fläche 
derzeit als Schlagflur mit Wiederaufforstung (Nadelgehölze) darstellt. Wertvolle Biotopflächen konnten nicht 

festgestellt werden. Die Steirische Biotopkartierung weist für diesen Bereich keine Ausweisung auf. Bezüglich des 

Wildtierkorridors ist festzuhalten, dass bei Realisierung eines PV-Freiflächenprojektes die Fläche nicht eingezäunt 

werden darf. Damit ist sichergestellt, dass die Durchlässigkeit für alle Wildtierarten weiterhin gegeben ist. Somit 

wird der Ausweisung des Wildtierkorridors entsprochen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei PV-Projekten, 

welche größer als 2500 m2 sind, eine naturschutzrechtliche Bewilligung nach §§17, 18 und 19, StNSchG 2017 

erforderlich ist. Die zuständige Behörde ist für diese Verfahren die Abteilung 13, Referat Naturschutz.  

 

MfG 

Christine Orda-Dejtzer und Franz Walcher 
 

Von: Göschl Lukas <L.Goeschl@interplan.at>  

Gesendet: Montag, 16. Februar 2026 13:53 
An: Walcher Franz <franz.walcher@stmk.gv.at> 

Betreff: AW: PÖLS | PVA Zellstoff - Lebensraumkorridor 

 

Sehr geehrter Herr Walcher, 

 

vielen Dank für die Bemühungen  und für die Weiterleitung des Kontaktes. 

 

MfG 

Lukas Göschl 

 

Von: Walcher Franz [mailto:franz.walcher@stmk.gv.at]  

Gesendet: Montag, 16. Februar 2026 09:16 

An: Göschl Lukas <L.Goeschl@interplan.at> 
Betreff: AW: PÖLS | PVA Zellstoff - Lebensraumkorridor 

 

Sehr geehrter Herr Göschl! 

  

Ich schaue mir das diese Woche vor Ort an. Dann kann ich ihnen dazu aus naturschutzfachlicher Sicht Genaueres 

sagen.  

  

Zusätzlich sollten sie diesbezüglich auch bei der Abteilung 10 anfragen, da sitzen die Referenten für Wildökologie (DI 

Tiefnig, Gnisia Veronica, MSc).  

  
MfG 

Franz Walcher 
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Von: Göschl Lukas <L.Goeschl@interplan.at>  

Gesendet: Montag, 16. Februar 2026 08:58 

An: Walcher Franz <franz.walcher@stmk.gv.at> 

Betreff: PÖLS | PVA Zellstoff - Lebensraumkorridor 

  

Sehr geehrter Herr Mag. Walcher, 

  

wie telefonisch besprochen, meine Kontaktdaten. 
Betroffene Grundstücke: 236/2, 236/4, 240/1 und 241/1 der KG 65022 Pöls 

  

Vielen Dank, 

Lukas Göschl 

_ 

  
  

 
  
Interplan ZT GmbH 

Radetzkystraße 31/1 8010 Graz 
office@interplan.at 
  
Ing. Lukas Göschl, BSc. 
+43 316  72 42 22 0  
l.goeschl@interplan.at 

  

  



  

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT MURTAL  

Bezirkshauptmannschaft Murtal 

Frau 

Amtsrätin 

Sabine Köck-Arras 

Bezirkshauptmannschaft Murtal 

Kapellenweg 11  

8750 Judenburg 

 

➔ Forstfachreferat 

 

Bearb.: Dipl.-Ing. Robert Svaton 
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Sehr geehrte Frau Köck-Arras! 

 

Betreffend Anfrage vom 16.02.2026, Interplan ZT GmbH, Ing. Lukas Göschl, BSc., wird 

seitens der Bezirksforstinspektion Murtal festgehalten, dass für die gegenständlichen 

Grundstücke mit der Nr. 236/2, 236/4, 240/1 und 241/1, je KG 65022 Pöls, eine Anmeldung 

vom 17.11.2022 mit der GZ: BHMT-677806/2022-2 zu Kurzumtriebsflächen vorliegt. Die 

Bestockung dieser ursprünglichen Ackerflächen ist daher gemäß § 1a Abs. 5 des ForstG 1975 

i.d.g.F. nicht als Wald anzusehen, da diese als Kurzumtriebsflächen angemeldet sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Bezirkshauptfrau i.V. 

 

Dipl.-Ing. Robert Svaton 

(elektronisch gefertigt) 

Unterzeichner Land Steiermark

Datum/Zeit-UTC 2026-02-27T09:14:24+01:00

Prüfinformation Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde
amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen
Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter
https://as.stmk.gv.at
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